
 

Anlage 5  Aufnahmekriterien für die Tageseinrichtungen für Kinder gem. Abschnitt II  

(ohne Ganztagesschulkindbetreuung) 

 

1. Aufgenommen werden Kinder ab der Vollendung des 1. Lebensjahres bis zum Schuleintritt soweit Plätze 
vorhanden sind. 

2. Die Reihenfolge der Aufnahmen richtet sich nach dem Alter des Kindes und, solange mehr Anmeldungen 
vorliegen als freie Plätze vorhanden sind, dem Bedarf des Einzelnen. Um den Bedarf bewerten zu können, 
werden für folgende Kriterien Punkte vergeben. 
 
a. Geschwisterkinder in einer Kindertagesstätte der Stadt  1 Punkt 
b. Alleinerziehend    2 Punkte 
c. Vorschulkinder, die noch keinen Ü3-Betreuungsplatz in Remseck erhalten haben/hatten   
 4 Punkte 
d. soziale Notfälle  10 Punkte 
e. Empfehlungen des Jugendamtes  10 Punkte 
 
In der Ganztagesbetreuung und bei Betreuung von unter 3jährigen Kindern: 
f. Sorgeberechtigte, die einer Erwerbstätigkeit nachgehen oder eine Erwerbstätigkeit aufnehmen, sich in 
einer beruflichen Bildungsmaßnahme, in der Schulausbildung oder Hochschulausbildung befinden oder 
an Maßnahmen zur Eingliederung in Arbeit im Sinne des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen 
am Arbeitsmarkt teilnehmen. 
 
Eine Aufnahme von Kindern in der Ganztagesbetreuung und bei Betreuung von unter 3jährigen Kindern 
ist mit Ausnahme von Kindern, die die Kriterien 2 d und e erfüllen, nur bei Erfüllung von Kriterium 2 f 
möglich. 
 
Die Punkte werden summiert. Bei Punktegleichheit erhält immer das älteste Kind den nächsten freien 
Platz im jeweiligen Altersbereich. In der Krippenbetreuung muss ab Aufnahmedatum eine 
Restbetreuungsdauer von mind. 6 Monaten bis zum 3. Geburtstag bestehen. Ein Betreuungsplatz im Ü3-
Bereich muss nahtlos zur Verfügung stehen. Im Zweifelsfall entscheidet das Los.  
 

3. Neben den in Ziffer 2 d und e genannten Ausnahmen können nur Kinder aufgenommen werden, die in 
Remseck am Neckar wohnhaft und mit Erstwohnsitz gemeldet sind. Auswärtige Kinder werden nur dann 
aufgenommen, wenn freie Plätze zur Verfügung stehen. Das gleiche gilt für auswärtige Kinder, die in 
Remseck einen privaten Pflegeplatz haben und ergänzend eine Betreuung benötigen. 

 

  


